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Satzung 
 

§ 1 Name und Sitz  
 

(1) Der Verein führt den Namen „NEIA – Nachhaltige Entwicklung in Afrika“.  
 

(2) Er führt nach Eintragung in das Vereinsregister den Namenszusatz „eingetragener 
Verein“ in der abgekürzten Form „e.V.“. 
 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in 41569 Rommerskirchen. 
 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 
§ 2 Zweck des Vereins und Gemeinnützigkeit  
 

(1) Zweck des Vereins ist die finanzielle und strategische Unterstützung von kleinen und 
mittleren Entwicklungsprojekten in Afrika. 
 

(2) Dabei verfolgt der Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungsgemäßen Zweck verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 
§ 3 Vereinstätigkeit  
 
Der Verein erfüllt seine Aufgaben u.a. durch  

- Finanzielle Förderung von Entwicklungsprojekten  
- Ideen- und Strategieentwicklung für bestimmte Problemfelder (z.B. neue 

Projekte, Projektplanung, Logistik der materiellen und finanziellen Hilfsmittel) 
- Operative Umsetzung von einzelnen Entwicklungsprojekten  
- Schaffung eines Netzwerkes, innerhalb dessen sich Mitglieder des Vereins 

austauschen und Projekte generieren können  
- Weitergabe von entwicklungspolitischem Wissen, insbesondere an 

Jugendliche und junge Erwachsene  

 

§ 4 Eintragung in das Vereinsregister  
 
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

  
§ 5 Eintritt der Mitglieder  
 

(1) Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige natürliche Person werden. 
 

(2) Die Mitgliedschaft entsteht durch Beitritt zum Verein.  
 

(3) Sie ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. 
 

(4) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Beitritt wird mit 
Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung (per Email) wirksam 
 



* Die Mitgliedschaft sowie die Organe des Vereins sind nicht geschlechterspezifisch gebunden. 

 

(5) Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar. Ein 
Rechtsanspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht.  

 

(6) Die Mitgliedschaft kann auf die Dauer einer spezifischen Projektarbeit terminiert sein.  

 
§ 6 Ende der Mitgliedschaft  
 

(1) Die Mitgliedschaft endet  
(a) mit dem Tod des Mitglieds,  
(b) durch Austritt,  
(c) durch Ausschluss,  
(d) durch Streichung aus der Mitgliederliste,  
(e) durch Beendigung eines spezifischen Projekts, auf dessen Dauer die  
     Mitgliedschaft terminiert war. 
  

(2) Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit durch einfache schriftliche Erklärung 
erfolgen. 
 

(3) Der Ausschluss vom Verein ist nur aus wichtigem Grund zulässig.  
 

(4) Ein Mitglied kann aus der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn sich das Mitglied 
mit der Zahlung des Beitrages in Verzug befindet. (Vereinfachter Ausschluss)  

 
In diesem Fall erfolgt der Ausschluss,  

- wenn der Beitragsrückstand die Höhe von drei Monatsbeiträgen übersteigt  
- das Mitglied mit diesen Beiträgen mehr als drei Monate im Verzug ist und  
- auch nach schriftlicher Mahnung den Beitrag nicht innerhalb von 8 Wochen   
  nach Absendung der Mahnung voll entrichtet hat.  

 
In der Mahnung soll auf eine beabsichtigte Streichung hingewiesen werden.  
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand durch einfache Mehrheit. Dem 
Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Ausschluss wird mit 
der Beschlussfassung sofort wirksam. Er ist dem Mitglied unter Angabe des Grundes  
unverzüglich bekannt zu machen. Die Bekanntgabe erfolgt per Email.  

 
§ 7 Mitgliedsbeitrag  
 
Die Regelung der Mitgliedsbeiträge ist der Beitragsordnung zu entnehmen.  
 

§ 8 Organe des Vereins  
 
Organe des Vereins sind  

(1) der Vorstand (§§ 9, 10)  
 

(2) die Mitgliederversammlung (§§ 10–14).  
 

§ 9 Vorstand*  
 

(1) Der Vorstand (§ 26 BGB) vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Er 
besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem Stellvertreter und dem Finanzleiter. 
 

(2) Der Vorstand ernennt die Ressortleiter. Die Ressortleiter sind berechtigt beratend an 
den Vorstandssitzungen teilzunehmen. Sie sind nicht stimmberechtigt. 
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(3) Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst, protokolliert und 
der Mitgliederversammlung mitgeteilt.  

 

(4) Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt 
 

(5) Jeweils zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten bei größeren Ausgaben (> 1000€) 
den Verein gemeinsam. Erfolgt die Ausgabe auf Grund ein es Vorstandsbeschlusses, 
vertritt ein Vorstandsmitglied den Verein einzeln.  
 

(6) Die Mitglieder des Vorstands müssen Vereinsmitglieder sein und dürfen nicht 
Arbeitnehmer des Vereins sein.  
 

(7) Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 
Jahren bestellt. Er bleibt bis zur satzungsmäßigen Bestellung des nächsten 
Vorstands im Amt. Wiederwahl ist möglich. 
 

(8) Das Amt endet mit Ablauf der Bestellung oder mit dem Ausscheiden aus dem Verein. 
Eine vorzeitige Abwahl ist nur aus wichtigem Grund möglich. 

 

(9) Der Vorstand kann Aufgaben, die der Erfüllung des Vereinszwecks dienen, an Dritte 
delegieren, wenn die satzungsgemäße Ausführung gewährleistet ist. 

  
§ 10 Berufung der Mitgliederversammlung  
 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen,  
(a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert, je doch mindestens  
(b) jährlich einmal, möglichst in den ersten sieben Monaten des Kalenderjahres  
(c) bei Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstands binnen drei Monaten und  
(d) wenn 1/10 der Mitglieder dies verlangen.  

 
§ 11 Form der Berufung  
 
Zur Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich (per Email) unter Angabe der 
Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen einzuladen.  

 
§ 12 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung  
 

(1) Beschlussfähig ist jede ordentlich einberufene Mitgliederversammlung unabhängig 
von der Zahl der erschienenen Mitglieder.  

 
(2) Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied (Beschlussfassung unter 

Anwesenden). Auf Antrag ist geheim abzustimmen. Als Beschlussfassung unter 
Anwesenden gilt auch eine Beschlussfassung, die mittels Telefon- oder 
Videokonferenz in Echtzeit erfolgt. 

 

(3) Bei Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 

(4) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von ¾ 
der erschienenen Mitglieder erforderlich. 
 

(5) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
Diese Satzungsänderungen sind allen Vereinsmitgliedern unverzüglich in Textform 
mitzuteilen.  
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§ 13 Beurkundung  
 

(1) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift 
anzufertigen. 

 
(2) Das Protokoll ist von einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben.  

 

(3) Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Protokolle einzusehen. 
  

§ 14 Persönlichkeitsrechte, Datenschutz 

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt, unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU und des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), notwendige personenbezogene Daten seiner Mitglieder und 
Spender (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse), geschützt 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor Kenntnisnahme 
Dritter, zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, 
beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 
 
Welche personenbezogenen Daten von Mitgliedern, Spendern und sonstigen 
Personen (z.B. Abonnenten des Newsletters) erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden ist der Datenschutzerklärung auf der Webseite des Vereins www.neia-ev.de 
zu entnehmen.  
 

(2) Der Verein informiert über Print - , Tele- und soziale Medien sowie in seinem 
Newsletter und auf seiner Homepage www.neia-ev.de regelmäßig über besondere 
Ereignisse im Zusammenhang mit seinen Projekten und veröffentlicht dabei ggfs. 
personenbezogene Daten und Fotos von Mitgliedern und, auf ausdrücklichen 
Wunsch, Spendern.  
Von den betroffenen ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern, Ressortleitern sowie 
anderen Mitgliedern und Spendern, werden vorab besondere Einwilligungen 
schriftlich eingeholt.   

Unabhängig davon kann jedes Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der 
Veröffentlichung von Fotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des 
Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/ Übermittlung und der Verein entfernt 
vorhandene Fotos von seiner Homepage. 

(3) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten 
Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem 
Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein 
Datenverkauf ist nicht statthaft. 
 

(4) Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen 
Daten des Mitglieds gelöscht, mit Ausnahme personenbezogener Daten des 
austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen. Diese werden gemäß 
der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen 
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
 

(5) Jedes Vereinsmitglied, Spender und Abonnent des Newsletters hat das Recht auf:  
(a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 
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(b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig 
sind 

(c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten 
Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt 

(d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung 
unzulässig war. 

 
(6) Den Organen des Vereins, allen Ressortleitern oder sonst für den Verein 

ehrenamtlich Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen 
als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt 
zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 
§ 15 Auflösung des Vereins  
 

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. 
Hierzu ist eine Mehrheit von ¾ der erschienenen Mitglieder notwendig.  
 

(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand oder durch die von der 
Mitgliederversammlung bestellten Liquidatoren.  
 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das 
Vereinsvermögen an den Verein „Ärzte ohne Grenzen e.V.“, Am Köllnischen Park 1, 
D-10179 Berlin, AG Charlottenburg, Berlin, VR 21575. Dieser hat das Vermögen 
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.  

 
Rommerskirchen, 22. Juli 2018  
 




